
Ihre Fragen zur Abrechnung und zur wirtschaftlichen Praxisführung 
 beantwortet unser Experte Helmut Walbert, Würzburg.

Helmut Walbert
Allgemeinarzt, 
 Medizinjournalist und  
Betriebswirt Medizin

Rufen Sie an! 
Tel. 0 93 1 / 2 99 85 94 

donnerstags, 13 bis 15 Uhr

w@lbert.info

Wann ist ein Besuch nur ein Mitbesuch?

?Dr. S. Tschammler, Allgemeinärztin, 
Bayern: Ich betreue regelmäßig 

Patienten in Altenheimen. Nun gibt es 
Diskussionen über die korrekte Ab-
rechnung bei verschiedenen Statio-
nen im gleichen Haus bzw. in verschie-
denen Gebäuden. Was ist korrekt?

! MMW-Experte Walbert: Bei Plausi-
bilitäts- oder Wirtscha�lichkeits-

prüfungen stehen die Hausbesuche und 
insbesondere die Mitbesuche im Fokus. 
Hinterfragt wird v. a. die Notwendigkeit: 
Laut EBM muss der Besuch „wegen der 
Erkrankung“ erfolgen. 

Auf P�egestationen liegt diese Be-
gründung häu�g im Ermessen des be-
treuenden Arztes, weil weder die Patien-
ten noch die überforderten P�egenden 
den Gesundheitsstatus der Bewohner 
richtig einschätzen können. Also macht 
der verantwortungsbewusste Hausarzt 
in regelmäßigen Abständen Routinebe-
suche – und hat schnell ein Problem.

Unbestritten ist der erste Besuch in 
einem Heim nach Nr. 01 410 abzurech-
nen, mit entsprechender Kilometerpau-
schale. Besucht man dann einen weite-
ren Kranken „in derselben sozialen 
 Gemeinscha�“, ist nach Nr. 01 413 ohne 
Kilometergeld abzurechnen.

Der Begri� „soziale Gemeinscha�“ 
wird leider sehr weit de�niert. Er um-
fasst sämtliche Bewohner eines Alten- 
oder sonstigen Heims (Kinderheim, Kur- 
oder Ferienheim, Kaserne, Lager, P�ege-
heim etc.), sofern ein Gemeinscha�s-
leben gep�egt wird – z. B. wenn regel-
mäßig fast alle Mahlzeiten gemeinsam 
eingenommen werden oder man in den 
Zimmern versorgt wird. Es ist dabei egal, 

ob die Mitglieder der sozia len Gemein-
scha� im selben Gebäudeteil unterge-
bracht sind oder auf einem Anstalts-
gelände verteilt wohnen. 

Dies ist für den Arzt unbefriedigend. 
Wechselt er die Station oder gar das Ge-
bäude, muss er wieder nach der verant-
wortlichen P�egkra� suchen. Da ist die 
Brutto-Vergütung eines Mitbesuchs von 
ca. 12 Euro keineswegs wirtscha�lich.

Anders sieht es dagegen in Senioren-
Wohnheimen aus! Wohnen Patienten 
hier in komplett eigenen Wohnungen 
(z. B. mit Küche, Türklingel und Brief-
kasten sowie ohne weitgehend gemein-
same Essenversorgung), dann handelt es 
sich jeweils um Besuche nach Nr. 01 410. 
Allerdings entfällt auch in diesen Fällen 
ab dem zweiten Besuch die Kilometer-
pauschale. z

ANZEIGE

Sie essen gemeinsam – hier sind nur Mitbesuche abrechenbar.
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